
Satzung zur 1. Änderung der Entwässerungssatzung der Stadt Sassenberg vom 
17.12.2021  

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch 
Art. 7 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346) in der jeweils geltenden 
Fassung, der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3901), in der jeweils geltenden Fassung, des § 46 Abs. 2 LWG 
NRW des Landeswassergesetzes vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff., ber. GV NRW 2021, S. 718), in 
der jeweils geltenden Fassung, der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – 
GV. NRW., S. 602 ff. – im Satzungstext bezeichnet als SüwVO Abw NRW), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff.), in der jeweils geltenden 
Fassung sowie des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1997 (BGBl. I 1997, S. 
602), zuletzt geändert durch Art. 9 a des Gesetzes vom 30.03.2021 (BGBl. I 2021, S. 448) in 
der jeweils gültigen Fassung, in der jeweils geltenden Fassung; hat der Rat der Stadt Sassen-
berg am 16.12.2021 folgende Satzung beschlossen:  
 
 
Artikel 1 
 
Hinter § 7 Abs. 2 Ziffer 16 werden folgende Punkte angefügt: 
 
„17. Abwasser aus Bohrungen zur Gewinnung von Erdwärme, soweit dieses nicht im Ein-

zelfall auf Antrag durch die Gemeinde schriftlich zugelassen worden ist, 
18. flüssige Stoffe, die kein Abwasser sind (§ 55 Abs. 3 WHG), soweit dieses nicht im 

Einzelfall auf Antrag durch die Gemeinde schriftlich zugelassen worden ist, 
19. Einweg-Waschlappen, Einwegwischtücher und sonstige Feuchttücher, die sich nicht 

zersetzen und deshalb in der öffentlichen Abwasseranlage zu Betriebsstörungen z.B. 
an Pumpwerken führen können.“ 

 
 
Artikel 2 
 
§ 8 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 
 „(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von Schlachtabwässern 
aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Material der Kategorien 1, 2 und 3) der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen durch die Anschlussnehmerin oder den Anschluss-
nehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem mit einer maximalen Maschenweite von 6 mm ge-
führt werden.“  
 
 
Artikel 3 
 
§ 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Auf Antrag des Grundstückseigentümers befreit die Stadt vom Anschluss- und Benutzungs-
zwang für das Schmutzwasser, wenn die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 5 LWG 
NRW durch die zuständige Behörde auf den Grundstückseigentümer ganz oder teilweise über-
tragen worden ist. Die Übertragung ist der Stadt durch den Grundstückseigentümer nachzu-
weisen.“ 

R 379

elfenkaemper
Schreibmaschinentext
Anlage 15   zur Niederschrift über die 8. Sitzung des Rates der Stadt Sassenberg (2020-2025) am 16.12.2021



Artikel 4 
 
§ 11 erhält folgende Fassung: 
 
„Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem Grundstück anfallenden 
Niederschlagswassers, so hat er dies der Stadt anzuzeigen. Die Stadt stellt ihn in diesem Fall 
unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG NRW von der Überlassung des ver-
wendeten Niederschlagswassers frei, wenn die ordnungsgemäße Verwendung des Nieder-
schlagswassers auf dem Grundstück sichergestellt ist.“ 
 
 
Artikel 5 
 
§ 13 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
„(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus dem öffentlichen 
Kanal zu schützen. Hierzu hat er in Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene (in der Regel 
die Straßenoberkante) funktionstüchtige sowie geeignete Rückstausicherungen gemäß den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik einzubauen. Diese Pflicht zum Einbau einer Rück-
stausicherung gilt für alle Grundstücke, d. h. auch für solche Grundstücke, bei denen in der 
Vergangenheit noch keine Rückstausicherung eingebaut worden ist oder satzungsrechtlich 
hätte bereits eingebaut werden müssen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein 
und so errichtet und betrieben werden, dass eine Selbstüberwachung des Zustandes und der 
Funktionstüchtigkeit der Anschlussleitung möglich ist“. 
 
 
Artikel 6 
 
§ 19 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
„(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung der 

öffentlichen Abwasseranlage ergeben, für jeden, der  
 
1. als Nutzungsberechtigter des Grundstücks im Sinne des § 48 LWG NRW berechtigt oder 

verpflichtet ist, das auf den angeschlossenen Grundstücken anfallende Abwasser abzulei-
ten (also insbesondere auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.) oder 

 
2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt.“  
 
 
Artikel 7 
 
§ 20 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
„(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können gemäß § 123 Abs. 4 LWG NRW mit 
einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden.“ 
 
 
Artikel 8 
 
Die Anlage zur Entwässerungssatzung erhält Fassung gemäß der Anlage. 
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Artikel 9 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Anlage zur Entwässerungssatzung der Stadt Sassenberg 
 

Abwässer – insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben oder vergleichbaren Einrich-
tungen (z.B. Krankenhäusern) dürfen, abgesehen von den übrigen Begrenzungen des Benut-
zungsrechts, nur eingeleitet werden, wenn sie in der Stichprobe folgende Einleitungswerte 
nicht überschreiten (Grundlage Merkblatt DWA-M 115-2, Stand Februar 2013). Für nachste-
hend nicht aufgeführte Stoffe werden die Einleitungswerte im Bedarfsfall festgesetzt, wenn 
dies von der Menge und Beschaffenheit des einzuleitenden Abwassers her erforderlich ist, um 
eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung sicherzustellen. 

 
 

 
 

Parameter Grenzwert 
Temperatur 35 °C 
pH-Wert 6,5 – 10,0 
Schwerflüchtige, lipophile Stoffe 300 mg/l 
Kohlenwasserstoffindex 100 mg/l 
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX 1 mg/l 
Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) 0,5 mg/l 
Phenolindex, wasserdampfflüchtig 100 mg/l 
Organische halogenfreie Lösemittel (als TOC) 10 g/l 
Antimon (Sb) 0,5 mg/l 
Arsen (As) 0,5 mg/l 
Blei (Pb) 1 mg/l 
Cadmium (Cd) 0,5 mg/l 
Chrom (Cr) 1 mg/l 
Chrom-VI (Cr) 0,2 mg/l 
Cobalt (Co) 2 mg/l 
Kupfer (Cu) 1 mg/l 
Nickel (Ni) 1 mg/l 
Quecksilber (Hg) 0,1 mg/l 
Zinn (Sn) 5 mg/l 
Zink (Zn) 5 mg/l 
Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak (NH4-N + NH3-N) 200 mg/l 
Stickstoff aus Nitrat (NO2-N) 10 mg/l 
Cyanid, leicht freisetzbar 1 mg/l 
Sulfat (SO4 2-) 600 mg/l 
Sulfid (S2-), leicht freisetzbar 2 mg/l 
Fluorid (F-), gelöst 50 mg/l 
Phosphor, gesamt 50 mg/l 
Spontane Sauerstoffzehrung 100 mg/l 
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Sassenberg, 16.12.2021   Josef Uphoff			Dominik ScholzBürgermeister			Schriftführer




